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Pfarrei St. Josef
Otto-Hue-Straße 1
45739 Oer-Erkenschwick





Max Mustermann
Muster Str. 1
12345 Musterhausen

Oer-Erkenschwick, den 30.01.2023


Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Anforderung eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 a BZRG (Bundeszentralregistergesetz)


Guten Tag Herr Mustermann,

der Bundestag hat am 14.05.2009 Änderungen im Bundeszentralregistergesetz 
beschlossen, um die Aussagekraft des polizeilichen Führungszeugnisses für Schutzzwecke in der Kinder- und Jugendarbeit zu verbessern. Im neuen erweiterten Führungszeugnis werden nun auch geringfügige Verstöße, welche zuvor nicht aufgenommen wurden aufgeführt.

Wir bitten Sie daher, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 a BZRG einzureichen. Wir bestätigen, dass lt. § 30 a Abs. 2 BZRG ein entsprechendes Führungszeugnis benötigt wird und, dass die Voraussetzungen der Beschäftigungsstelle ein solches verlangen, vorliegen. 

Die Änderung des BZRG trat zum 01.Mai 2010 in Kraft und gilt ab diesem Zeitpunkt auch für eine regelmäßige Überprüfung des Personals, spätestens alle 5 Jahre.


Mit freundlichen Grüßen


i.A. Max Mustermann
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